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Beschluss
des Deutschen Bundestages

Drittes Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßenmaut-
gesetzes

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 97. Sitzung am 26. März 2015 zu dem von ihm

verabschiedeten Dritten Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßen-

mautgesetzes – Drucksachen 18/3923, 18/4454 – den beigefügten

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf

Drucksache 18/4463 angenommen.



 



Deutscher Bundestag Drucksache 18/4463 

18. Wahlperiode 25.03.2015 
 
 

Entschließungsantrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
– Drucksachen 18/3923, 18/4454 – 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung  
des Bundesfernstraßenmautgesetzes 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die L kw-Maut i st ei ne w ichtige Säul e der F inanzierung der B undesfernstraßen. 
Mit der vorgesehenen Verbreiterung (Bemautung weiterer ca. 1.100 km vierstreifi-
ger Bundestraßen) und Vertiefung (Absenkung der Mautpflichtgrenze von 12 Ton-
nen auf 7,5 T onnen zulässiges Gesamtgewicht) der Lkw-Maut wird die N utzerfi-
nanzierung w eiter ausgew eitet. Beide M aßnahmen si nd ei n w ichtiger Z wischen-
schritt bis zur Bemautung aller Bundesstraßen ab 2018. 
Die W egekostenrechnung i st v on zentral er Be deutung für di e Ermittlung der  
Mautsätze. Wichtig sind planbare und verlässliche Einnahmen für die Verkehrsinf-
rastruktur, ei ne gerecht e und ökol ogisch orient ierte Au sgestaltung der Ma utsätze 
sowie eine hohe Akzeptanz der Lkw-Maut bei den Nutzern. Dazu muss die Daten-
grundlage v erbessert w erden, die der nächst en W egekostenrechnung zugr unde 
gelegt w ird: Nebe n der Erweiterung der L ärm- und Schadstoffberechnung zur  
rechtssicheren Anlastung e xterner K osten m uss die tatsächliche Belastun g der  
Infrastruktur durch das punktuell an jeder Achse auf die Straße gebrachte Gewicht 
gemessen, berechn et und  f ür zukü nftige Weg ekostenrechnungen al s Grundlage 
herangezogen werden. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. den Deutschen Bundestag begleitend zur Erstellung der Wegekostengutachten 
gemäß den Vorgaben der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Juni 1999  über die Erhebung von Gebühren für  di e 
Benutzung b estimmter V erkehrswege d urch sch were Nutzfahrzeuge ( ABl. 
L 187 v om 20.7.1999, S. 42), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/22/E U 
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(ABl. L 158 v om 10.6.201 3, S. 356) g eändert w orden i st, i n t ransparenter 
Weise umfassend über das Zahlenmaterial zu informieren, 

2. sich auf europäischer Ebene dafür ei nzusetzen, dass di e nach der Richtlinie 
1999/62/EG mögliche Anlastung externer Kosten sowie die Methodik für die 
Wegekostenrechnung so weiterentwickelt werden, dass ein noch höherer Kos-
tendeckungsgrad sowie mehr Stabilität  i m Hinbl ick auf  die anlastbaren We-
gekosten erreicht werden, 

3. innerhalb der erst en drei Ja hre nach Inkrafttreten des D ritten G esetzes zur  
Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes dem  Bu ndestag j ährlich üb er 
Verschiebungen der Fahrleistungsanteile zwischen den vier Achsklassen nach 
der neuen Anlage 1 zum Bundesfernstraßenmautgesetz zu berichten, 

4. bei der für 2 018 vorgesehenen Ausweitung der Lkw-Maut auf al le Bundes-
straßen die Mautt eilsätze der Infrastrukturkosten nach Fahrzeuggruppen fest-
zulegen, die anhand von Quotienten aus zul ässigem Gesamtgewicht und A n-
zahl der Achsen zu bestimmen sind, wobei auf die einfache Kontrollierbarkeit 
der Maut zahlungen zu  acht en ist und  un nötige Eingriffe i n den  fl ießenden 
Verkehr zu vermeiden sind, 

5. die Z usammenarbeit zw ischen den K ontrolldiensten St raße und  Maut  bei m 
BAG durch Flexibilisierung des Personaleinsatzes zu ermöglichen, dabei den 
Nachweis d es Maut finanzierungskreislaufes durc h ge eignete Maßn ahmen 
weiterhin zu gewährleisten, 

6. die V erwendung ni cht Personen z uzuordnender Daten der Mauterhebung 
ausschließlich für Zwecke der Verkehrslenkung und Verkehrsforschung voll-
ständig anony misiert und i n enger Abstimmung mi t den D atenschutzbeauf-
tragten nutzbar zu machen. 

Berlin, den 24. März 2015 

Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion 
Thomas Oppermann und Fraktion 
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